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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerinnen beantragen lediglich die Aufhebung des Entscheids der
Vorinstanz, eventualiter verbunden mit der Rückweisung an diese. Sie beschränken sich
also auf einen kassatorischen Antrag. Das ist im bundesgerichtlichen Verfahren
grundsätzlich unzulässig ( BGE 137 II 313 E. 1.3 S. 317 mit Hinweisen; FLORENCE
AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 17 zu Art. 42 BGG ).
Ob bereits deshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten sei, kann dahingestellt bleiben. Sie
ist jedenfalls aus folgenden Erwägungen unzulässig.

E. 2.1
Gemäss Art. 84 BGG ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine
Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen
besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt
insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare
Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel
aufweist (Abs. 2). Art. 84 BGG bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum
Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Bei der
Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem
Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Gerade im Bereich der sogenannten
"kleinen" (akzessorischen) Rechtshilfe kann ein besonders bedeutender Fall nur
ausnahmsweise angenommen werden ( BGE 145 IV 99 E. 1.2 S. 104 f. mit Hinweisen).
Nach Art. 109 BGG entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf
Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid
wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden (Abs. 3).

E. 2.2
Es geht hier um die Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit ein
Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach Art. 84 Abs. 1 BGG insoweit möglich ist. Die
Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Vorinstanz sei ihrer Begründungspflicht nicht
hinreichend nachgekommen und habe damit den Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art. 29
Abs. 2 BV ) verletzt. Überdies habe sie gegen das Willkürverbot ( Art. 9 BV ) verstossen.
Dabei handle es sich um elementare Verfahrensgrundsätze, weshalb gemäss Art. 84 Abs. 2



BGG ein besonders bedeutender Fall gegeben sei.

E. 2.3
Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die Vorinstanz habe ihren Entscheid unzureichend
begründet, soweit sie die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 verneint habe.
Dem kann nicht gefolgt werden. Für eine Verletzung der Begründungspflicht bestehen
keine Anhaltspunkte. Die Vorinstanz legt im Einzelnen und nachvollziehbar dar, weshalb
sie die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 verneint (angefochtener
Entscheid E. 2.2 f. S. 4 ff.). Ihre Erwägungen, auf welche gemäss Art. 109 Abs. 3 BGG
verwiesen werden kann, genügen der Begründungspflicht.

E. 2.4
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Vorinstanz sei in Willkür verfallen, indem
sie die Herausgabe von Bankunterlagen zum Konto der Beschwerdeführerin 1 mit den im
angefochtenen Entscheid dargelegten Argumenten gestattet habe (Beschwerde S. 9 Ziff.
27). Nach der Rechtsprechung ist ein Entscheid nicht schon willkürlich, wenn eine andere
Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn er
offensichtlich unhaltbar ist, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Willkür liegt
nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheides, sondern auch das Ergebnis
unhaltbar ist ( BGE 144 I 113 E. 7.1 S. 124 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerinnen
kritisieren die Begründung der Vorinstanz zur Herausgabe der Bankunterlagen als
willkürlich. Weshalb der angefochtene Entscheid insoweit auch im Ergebnis offensichtlich
unhaltbar sei, legen sie nicht substanziiert dar. Die Beschwerde genügt insoweit den
qualifizierten Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht (dazu BGE 145 I
26 E. 1.3 S. 30 ; 141 I 70 E. 6.6 S. 77). Selbst wenn es sich anders verhalten hätte, hätte das
den Beschwerdeführerinnen nicht geholfen. Sie bringen vor, die ersuchende Behörde habe
im ergänzenden Rechtshilfeersuchen vom 14. Mai 2018 lediglich die Sperre des Kontos,
nicht aber die Herausgabe von Bankunterlagen verlangt; Letztere verletze das
Übermassverbot. Das Bundesgericht hat jedoch in einer derartigen Konstellation die
Verletzung des Übermassverbots verneint; dies unter Hinweis auf die ständige
Rechtsprechung, welche eine weite Auslegung des Rechtshilfeersuchens nach dem Sinn,
der ihm vernünftigerweise beizumessen ist, zulässt (Urteil 1A.303/2004 vom 29. März 2005
E. 4 mit Hinweisen). Im Lichte dieses Präjudizes kann die Herausgabe der Unterlagen zum
Konto der Beschwerdeführerin 1 im Ergebnis jedenfalls nicht als schlechterdings unhaltbar
und damit nicht als willkürlich angesehen werden.

E. 2.5
Für die Annahme einer Verletzung der von den Beschwerdeführerinnen angerufenen
Verfahrensgrundsätze bestehen demnach keine hinreichenden Anhaltspunkte. Dass dem
Fall aus einem anderen Grund eine besondere Bedeutung zukommen sollte, machen die
Beschwerdeführerinnen nicht geltend und ist nicht ersichtlich. Die Beschwerde ist daher
unzulässig.

E. 3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführerinnen die Gerichtskosten (
Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Mit dem vorliegenden Entscheid braucht über das Gesuch um
aufschiebende Wirkung nicht mehr befunden zu werden. Die Beschwerde hatte ohnehin
von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung ( Art. 103 Abs. 2 lit. c BGG ).
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